
 

 

 

zu den HZV-Verträgen in  

Rheinland-Pfalz 

Köln, 21.03.2023 

Sehr geehrte Hausärztin, sehr geehrter Hausarzt und liebes Praxisteam, 

nachfolgend erhalten Sie aktuelle Informationen zu den HZV-Verträgen: 

1. AOK Rheinland-Pfalz/Saarland - Erfolgreicher Abschluss der HZV-Vertragsweiterentwicklung – 

Änderungen zum 01.04.2023 

Im konstruktiven Austausch mit der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland konnten wir die HZV weiter 
für Sie stärken und eine Weiterentwicklung des HZV-Vertrages mit den folgenden Anpassungen 
und Ergänzungen mit Wirkung zum 01.04.2023 erzielen. 
 

1. Erhöhung der Vergütungsbeträge folgender Leistungen 
▪ VERAH-Zuschlag von 5,00 EUR auf 8,00 EUR 
▪ Krebsfrüherkennungsuntersuchung Mann (01731) von 16,00 EUR auf 17,00 EUR 
▪ Gesundheitsuntersuchung (01732) von 35,00 EUR auf 38,00 EUR 
▪ Früherkennungsuntersuchung auf Hautkrebs (01745) von 25,00 EUR auf 29,00 

EUR   
2. Umwandlung des Psychosomatik-Zuschlags in die zwei folgenden Einzelleistungen: 

▪ Differentialdiagnostische Klärung psychosomatischer Krankheitszustände (35100) mit 
einem Vergütungsbetrag i. H. v. 22,00 EUR 

▪ Verbale Intervention bei psychosomatischen Krankheitszuständen (35110) mit einem 
Vergütungsbetrag i. H. v. 22,00 EUR 

3. Aufnahme des Moduls „Shared-Decision-Making" 
▪ Einsatz von arriba (00038) mit einem Vergütungsbetrag i. H. v. 15,00 EUR 
▪ arriba - Nachsorgekontrolle bei positivem Befund (00039) mit einem 

Vergütungsbetrag i. H. v. 30,00 EUR 
 

Im Zuge der Aufnahme des Moduls „Shared-Decision-Making“ und der zugehörigen Leistungen wird 
der Anhang 9 zu Anlage 3a „Shared-Decision-Making“ aufgenommen. 
 

Weitere Informationen sowie alle angepassten Vertragsdokumente finden Sie ab sofort unter 

www.hzv.de 
 

2. AOK Rheinland-Pfalz/Saarland - Laufzeitverlängerung Anhang 8 zu Anlage 3a "Versorgungsmodul 

Früherkennung" 

Die Laufzeit des Anhang 8 zur Anlage 3a "Versorgungsmodul Früherkennung" wurde erneut 

bis zum 31.12.2023 verlängert. Das aktualisierte Vertragsdokument finden Sie unter www.hzv.de 
 

http://www.hzv.de/
http://www.hzv.de/


 

 
 

3. Techniker Krankenkasse - P3-Preisanpassungsmechanismus 

Der vertraglich vereinbarte Preisanpassungsmechanismus (Anhang 2 zur Anlage 3) wird seit Q3/2022 

angewendet. Der effektive P3-Betrag für Q2/2023 wird für alle Teilnehmer 23,00 EUR betragen. 

Ihre individuelle Kürzungssumme, die sich aus dem gesamtvertraglichen Kürzungsbetrag von – 2,00 

EUR je P3 und der Anzahl der von Ihnen abgerechneten P3n ergibt, werden Sie dem 

Abrechnungsnachweis für Q2/2023 in der „Detailübersicht Vertragsleistung“, unter der Bezeichnung 

„P3-Anpassung gem. Anhang 2 zu Anlage 3 des HZV-Vertrages“ entnehmen können. 
 

4. spectrumK/GWQ Hausarzt+ - Impfziffernanpassung 

Folgende Impfziffern werden ab dem 01.04.2023 in den HZV- Ziffernkranz aufgenommen und sind 

somit ab diesem Zeitpunkt über die HZV zu dokumentieren/ abzurechnen: 
  

89134A - Affenpocken (erste Dosis eines Impfzyklus) 

89134B - Affenpocken (letzte Dosis eines Impfzyklus) 
 

5. Bestellformulare im Arztportal  

Ab sofort können Sie Ihre Einschreibeunterlagen (HZV-Belege sowie Teilnahmeerklärungen für Ihre 

Patientinnen und Patienten) online über das Arztportal nachbestellen. Probieren Sie es gleich aus! 

Sie haben noch keinen Zugang zum Arztportal? Kein Problem! Registrieren Sie sich noch heute und 

profitieren Sie von vielen Features.  

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.hausaerzteverband.de/themen/arztportal 

 
Gut zu wissen: Die aktuelle Bestellmöglichkeit von Einschreibeunterlagen per Fax bleibt Ihnen bis 

auf Weiteres erhalten.  

 

Weitere Informationen sowie alle Anpassungen an den Verträgen stehen zu Beginn des 2. Quartals 2023 

auf www.hzv.de unter den Vertragsunterlagen bereit. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an 

den Kundenservice unter 02203 57 56-1111 oder kundenservice@haevg-rz.de.   

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Kundenservice 

https://www.hausaerzteverband.de/themen/arztportal
mailto:kundenservice@haevg-rz.de

